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Privilégium ist die einer einzelnen Person, 
oder melireren gemeinschaftlich, oder einer juridi- 
schen Person unter staatlichem Schutze auf eine 
bestiminte Zeitdauer ertlieilte Rechtsbefügniss, eine 
gemacbte Erfmdung, Entdeekung oder Verbesse- 
rung, für sicb alléin, oder in Gemeinschaft mit an- 
deren, ausschliesslich zu gebrauclien, zu benützen 
und zu verwertlien.

§ 1. Ein Privilégium wird ertheilt:
1. auf neue Erfindungen, welche eine gewerb- 

liche Verwertliung gestatten,
2. auf ein neues Erzeugungsmittel, oder
3. auf eine neue Erzeugungsmethode.
Ausserdem werden allé solclie Verbesserungen

und Umánderungen privilegirt, welclie die wesent- 
liclie und vortheilhafte Umgestaltung eines schon 
patentirten Gegenstandes bezweckeu.

Ein Privilégium wird nicht ertheilt:
1. auf Entdeelcungen, Erfindungen oder Yer- 

besserungen, dérén Ausübung den bestelienden 
Gesetzen, dér Sittlichkeit, oder dér öffentlichen 
Siclierheit zuwiderlaufen:
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2. auf Bereitungen von Nahrungsmitteln, 
Getránken und Arzneien, mit Ausnahme dér zu 
dérén Bereitung dienenden Werkzeuge. — Endlich

3. auf ein wissenschaftliches Princip oder 
einen rein wissenschaftlichen Satz.

§ 2. Wer ein ausschliessliches Privilégium 
erlangen will, hat Folgendes zu befolgen:

Bei dér liiezu competenten Behörde ein gehö- 
rig instruirtes Gesucli zu überreichen, eine be- 
stimmte Taxe zu entrichten und von seiner Erfin- 
dung, Entdeckung, Verbesserung oder Umánderung 
eine möglich genaue, verstándliche Beschreibung, 
und falls es nothwendig, eine tecbnische Zeichnung 
oder ein Modell beizuschliessen, damit dieselbe, 
falls nach Ablauf dér Dauer des Privilegiums zűr 
allgeineinen Kenntniss gebracht wird, jedeniFach- 
manne möglich ist, dieselbe nachzumachen.

§ 3. Wo sírni die Privilegiumsgesuche zu überreichení
Gesuche um ein ausschliessliches Privilégium 

können entweder unmittelbar beim Handelsminis- 
terium (in Oesterreich), ausserdem bei den Statt- 
haltereien des betreífenden Kronlandes (Kreis- 
ámtern, Delegationen), bei den Stadtmagistraten 
oder Comitatsbehörden eingebracht werden.

Diese Gesuche sind nach dem Formulái- A. 
einzurichten. Dieselben können durcli den Privile- 
giumswerber selbst oder durcli einen von ihm Be- 
vollmáchtigten überreicht werden.



Jedes Gesncli muss enthalten: a) denVor- und 
Zunamen, Charakter, Wohnort des Privilegiums- 
werbers (dasselbe bezieht sich auch auf den Bevoll- 
máchtigten). Die Angabe des Vor- und Zunamens, 
Charaktprs, &c. ist von Seite des Privilegiumswer- 
bers auch dann nothwendig, wenn das Privilégium 
unter einer vöm wahren Fámén des Privilegium- 
besitzers abweiclienden Firma ausgeübt werden 
soll. —  In diesem Falle ist auch die gewáhlte 
Firma namhaft zu machen. Dieselbe darf aber mit 
einer schon bestelienden Firma ohne Zustimmung 
des Firmafülirers nicht übereinstimmen;

b) die Benennung (den Titel) dér Entdeckung, 
Eriindung oder Verbesserung in ihrer Wesenheit 
(ohne Detaillirung dér Bestandtheile des fraglichen 
Gegenstandes);

c) die Anzalil dér Jalire, auf welche das Privi­
légium gewünscht wird. Diese Zahl von Jahren 
kann ohne allerhöcliste Bewihigung fmfzehn nicht 
überschreiten;

d) die Angabe des Umstandes, ob die Geheirn- 
haltung dér Entdeckung, Eríindung oder Verbesse­
rung gewíinschtvwerde oder nicht.

Jedem Gesuche urn ein ausschliessliches Pri­
vilégium müssen beigesclilossen sein : die ent- 
fallende Privilegiumstaxe oder die Bestátigung, dass 
dieselbe bei einer k. und kön. Cassa bereits erlegt 
sei. In Fallen, wo dér Bittsteller sein Gesuch unmit-
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telbar beim Handelsministerium überreicht (oder 
per Post einsendet), kann die entfallende Privile- 
giumstaxe aucli dórt un tér Einem erlegt werden. 
In allén iibrigen Fallen ist die Taxe bei dér deni 
Domicil des Gtesuclistellers náchstgele génén Steuer- 
cassa zu erlegen.

e) Die oben (§ 2) vorgeschriebene Beschrei- 
bung des Privilegiumsgegenstandes in zwei Exem- 
plaren, in vereinzeltem Zustande und mit einem 
ümschlage versehen, auf welchem die zu privilegi- 
rende Entdeckung, Eríindung oder Yerbesserung 
nach ihrer Wesenheit, übereinstimmend mit dér 
Angabe im Gesuclie und mit dér Angabe dér 
Wohnung des Privilegiumswerbers oder dessen Be- 
vollmáchtigten. (Für die Privilegiumsgesuche dér 
Staatsbiirger dér Lánder dér ungarischen Krone 
ist das eine Exemplar dér Beschreibung in ungari- 
sclier Sprache verfasst, und dér Umschlag mit 
einer ungarischen Aufschrift versehen, zu über- 
reichen.)

In Falién, wenn zum besseren Yerstandniss 
dér Eríindung, Entdeckung oder Yerbesserung 
Zeichnungen höthig sind, sind dieselben gleichzei- 
tig mit dér Beschreibung unter einem Umschlag 
zu bringen.

§ 4. Was muss die Primlegiumsbeschreibung ent- 
halten í

Nachdem die Privilegiumsbesclireibung als
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wesentliche Bedingung zűr Erlangung eines aus- 
schliesslichen Privilegiums angeselien wird und 
den wichtigsten Bestandtheil derselben ausmacht, 
so ist auf dérén Verfassung die grösste Aufmerk- 
samkeit zu verwenden. Die Beschreibung rnuss:

1. in deutscher und ungarischer oder in dér 
Geschaftssprache des Kronlandes, wo das Gesuch 
eingereicht wird, verfasst und von dem Privile- 
giiunswerber oder dessen Bevollmáchtigten unter- 
fertiget sein;

2. dieselbe muss die zergliederte Darstellung 
dér in dem Gesuche, im Allgemeinen angegebenen 
Entdeckung, Erfindung oder Yerbesserung ent- 
halten;

B. dieselbe muss so abgefasst sein, dass jeder 
Sachverstándige den Gegenstand nach dieser Be­
schreibung zu verfertigen im Standé ist, olme neue 
Erfindungen, Zugaben oder Verbesserungen bei- 
fügen zu müssen;

4. dasjenige, was neu ist, alsó den Gegen­
stand des Privilegiums ausmacht, muss in dér 
Beschreibung kennbar hervorgehoben und genau 
unterschieden sein ; dieser auf die Neuheit sich 
beziehende Satz ist am zweckmássigsten am Ende 
dér Beschreibung anzubringen (sieheFormulái- B . ) ;

5. die Entdeckung, Erfindung oder Verbesse- 
rung muss klar und deutlich und ohne Zweideutig- 
keiten, die irreleiten könnten, und die dem in
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3) angegebenen Zwecke entgegen sind, dargestellt 
sein;

G. es darf weder in den Mitteln nocli in dér 
Ausführungsweise etwas verheimlicht werden, nocli 
Handgriffe, welche zum Gelingen dér Operationen 
gehören, verschwiegen werden.

l)i e etwa nötliigen Zeicbnungen sind auf das 
genaueste und deutlicliste auszufiiliren, die einzel- 
nen Bestandtlieile des fraglichen Gegenstandes mit 
Buchstaben und in Beziehung auf die Besclireibung 
zu verselien. (Sielie Formular B.)

§ 5. Mit welchen Kosién ist die Erwerbung eines 
ausschliesslichen Privilegiums verbunden ?

Abgeselien von den Kosten, welche die Verfas- 
sung des Privilegiurnsgesuches, die Beschreibun- 
gen, die Zeichnungen, eventuell die Modellé oder 
Muster in Ansprucli nelimen, ist jeder Privile- 
giumswerber gelialten, das Gesuch, welclies nur in 
einem Exemplare zu überreichen ist, mit eineni 
3 fi. Stempel zu verselien, ferner auf jede Beschrei- 
bung, sowie auf jedes Exemplar dér beigegebenen 
Zeichnungen ist ein 15 kr. Stempel zu gébén; 
endlicli ist die s. g. Privilegiumstaxe zu entricliten. 
Wo diese zu erlegen ist, ist im § 6 angegeben.

Die Privilegiumstaxe wird nacli dér Dauer des 
Privilegiums bemessen, und bestelit in gleicher 
Grösse, das Privilégium mag auf eine Entdeckung, 
Erfindung oder Verbesserung angesuclit werden.
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Dieselbe betrágt für die Dauer eines Jalires 
21 íl. ö. W. Wird ein Privilégium gleicli bei dér 
ersten Gelegenheit auf die Dauer melirerer Jahre 
gewünscht, so ist bis einschliesslich fünf Jaliren die 
Summe von 21 fi. so oftmal zu reclmen, als Anzahl 
Jahre gewünscht werden.
Auf die Dauei des 6. Jahres . . . .  31 íl. 50 k i

)) )) » » 7. )) . . . .  36 )) 75 »
)) )) )) » 8 . )) 42 » — ))
» )) )) )) 9. )) . . . .  47 » 25 »

)) )) )) )) 10. )) . . . .  52 )) 50 »
» )) » )> 11. )) . . . .  63 » — ))
)) » )) » 12. )) . . . .  73 » 50 ))
)> )) )> )) 13. )) . . . .  84 » — ))
» )) » )) 14. » . . . .  94 )) 50 ))
» » )) )) 15. )) . . . .  105 )) — ))

Die vorgeschriebene Privilegiumstaxe muss 
immer voll und auf eimnal bezalilt werden, widri- 
genfalls das Gesuch zurückgestellt wird.

Eine Zurückstellung (Zurückerstattung) dér 
erlegten Taxe findet nur in den Fallen statt, a) wenn 
das Privilégium aus einer nach dessen Ertheilung ein- 
trctenden öffentliclien Rücksicht annullirt wird, und 
zwar nur in Yerlialtnisse zu dér nocli niclit abge- 
laufenen Privilegiumsdauer, und b) wenn dér Gesuch - 
steller nocli vor dér Ausfertigung (d. h. vor dér 
erfolgten Zustellung) des Privilegiums von dér 
Privilegiumsertlieilung absteht.
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In beiden Falién ist ein Gesuch an das Han- 
delsministerium zu überreichen, womit unter An- 
gabe des Grundes die bezahlte Taxe zurückgefor- 
dert wird.

§ 6. Wie ist bei elér Einzahlung elér Taxe vorzu- 
gehen ?

Dér Privilégium swerber hat mit dem offenen 
Privilegiumsgesuche und den versiegelten Privile- 
giunisbeschreibungen zűr k. u. k. Cassa des náchst- 
gelegenen Steueramtes zu gehen, dórt sein Yorha- 
ben anzugeben, und die vorschriftsmássige Taxe 
(lant Taxtabelle) zu erlegen.

Die betreffende Cassa ist verpflichtet, dér Partéi 
iiber die erlegte Taxe eine Amtsquittung zu behiin- 
digen, in welcher unter Einem auch die Benennung 
des Privilegiumsgegenstandes anzuführen ist.

Naeli erfolgter Einzahlung dér Taxe hat die 
Partéi das an das k. u. k. Handelsministerium 
iibersehriebene Priviliegiumsgesuch sammt den Be- 
schreibungen und Zeichnungen unter Beischluss 
dér Taxquittung (im Falle einer Bevollmachtigung 
ist die gehörig legalisirte Yollmacht anzuscliliessen), 
im Wege dér competenten unteren Behörde, Statt- 
halterei, Kreisamt; in Ungarn, Stadtmagistrat, 
Comitatsbehörde oder direct an das Handelsminis­
terium zu überreichen.

In besonders dringenden Falién ist es dér Partéi 
unbenommen, die Privilegiumstaxe bei dér Ueber-
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reichung des Gesúches beim Handelsministerium 
unter Einem zu erlegen.

Bei dér Ueberreichung des Gesúches achte die 
betreffende Partéi besonders darauf, dass ihr das 
Protocoll ein amtliches Certificat über die richtig 
erfolgte Ueberreichung des Gesúches behándige, 
da dieses Certificat nöthigen Falles als Beweismit- 
tel in Privilegiumsstreitigkeiten dienen kann.

Die Giltigkeit eines ertheilten Privilegiums 
bezieht sich nur auf die in dér Privilégium surkunde 
angegebenen Zeitráume.

Die Dauer des Privilegiums wird vöm Tagé dér 
Ausstellung dér Privilegiumusrkunde berechnet, 
jedoch so, dass dér Tag, welcher auf dér Privile- 
giums-Urkunde als Ausstellungstag angegeben ist, 
nicht mitgerech.net wird.

Z. B . : Ein auf 3 Jahre ertheiltes Privilégium, 
worüber die Urkunde am 15. April 1866 ausge- 
stellt wurde, erlischt genau wieder mit Ablauf des 
15. April 1869.

Jeder Privilegirte, dessen Privilégium auf kür- 
zere Zeit als die höchste Dauer, d. i. 15 Jahre 
ertheilt ist, hat Ansprucli auf eine ein-, oder mehr- 
jáhrige Yerlángerung desselben innerhalb dér fest- 
gesetzten 15 Jahre, wenn er vor Ablauf seines Pri- 
vilegiums, d. h. bis lángsten 12 Uhr des letzten 
Tages Mittags, sein Gesuch bei dér competenten 
Behörde überreicht.



§ 7. Welcher Vorgang ist bei einer Privil'egiums- 
verlangeruiíg zu befolgen f

Das Gesucli nm eine Yerlángerung ist unter 
Beilegung dér Privilegiumsurkunde in beiden Parién 
und Erlag dér für die angesuchte Yerlángerungs- 
dauer entfallenden Taxe bei derselben Behörde reclit- 
zeitig zu überreichen, bei welclier die Privilegiums- 
gesuclie vorschriftsmássig zu überreichen sind.

Um jedoch jene Privilegirten, die an dem 
Orte nicht wohnliaft sind, wo die politische Lan- 
desstelle (in Ungarn, dér Stadtmagistrat oder die 
ComitatsbehÖrde) ihren Sitz hat, mit den daselbst 
Wohnhaften gleichzustellen, wird bestimmt, dass 
die Aufgabe des Verlángerungsgesuches bei einem 
k. u. k. Postamte zűr Weiterbeförderung an die 
competente Behörde dér wirklichen Ueberreicliung 
bei derselben gleiclizulialten ist. Demzufolge ist 
es rathsam, das Verlángerungsgesuch womöglich 
einen Tag vor dem Ablauf dér Privilegiumsdauer 
oder aber doch spatestens am letzten Tag bis 12 
Uhr Mittags aüf dér Post zu übergeben. —  Das 
Aufgabsrecepisse diait als Beleg für die rechtzeitige 
Uebefreichung eines solchen Gesuches. —  Daher ist 
solches wolil zu verwahren.

Ein zu spat überreichtes Verlangerungsge- 
sucli wird zurückgewiesen.

Die Originalurkunde in beiden Parién ist des- 
halb unerlásslich nothwendig und darf keine von dér
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Partéi zurückbehalten wérdén, weil die erlangte 
Verlángerungsclausel auf das Originale gesclirie- 
ben wird.

lm  Allgemeinen werden die í ’nvilegiumswerber 
aufmerksam gemacht, sieh in allén Falién, wo sie 
ein Gesuch in Privilegiumsangelegenlieiten liber- 
reichen, sicli von dem betreflenden Einreichungs- 
protocolle die Bescheinigung über die reclitzeitig 
erfolgte Ueberreichung ausfertigen zu lassen, wel- 
che Bescheinigung dér Bedienstete des Amtes 
kostenfrei dér Partéi auszufolgen verpfliektet ist.

§ 8. Von dér Uebertragnng dér Privilegien.
Jedes erlangte ausschliessende Privilégium kann 

sowolil unter Lebenden, als auch für den Todes- 
fall, ganz oder theilweise auf Andere übertragen 
werden.

Wie ist die Uebertragung zu bewerhstelligen í
Jede Uebertragungsurkunde ist mittelst eines 

mit einem 50 kr. Stempel versehenen Gesuches 
unter Anschluss dér beiden Privilegiumsurkunden 
Parién, entweder unmittelbar beim Handelsmini- 
sterium oder durch die Btatthalterei des Kronlan- 
des, in welchem die Uebertragung erfolgt ist (in 
Ungarn, beim Stadtmagistrate oder dér Comitats- 
beliörde) zu unterbreiten. Das Formulái- eines 
Uebertragungsgesuches, siehe unter D).

Die Uebertragungsurkunde muss, um tauglich 
zu sein, entweder vor Gericht oder einem Notar
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verfasst worden sein, in sonstigen Fallen aber vor- 
schriftsmassig legalisirt sein.

Dió Uebertragung, falls kein Anstand obwaltet, 
wird in das hiezu bestimmte Eegister eingetragen, 
und die Eintragung auf die Privilegiumsurkunde 
selbst bestátiget, und im Falié einer nur theil- 
weisen Uebertragung überdies noch ein besonderes 
Certiíicat darüber ausgefertigt.

Die registrirten Privilegiumsübertragungen sind 
olme Verzug öffentlicli kundzumacben. Nach 
erfolgter Kundmachung kann sicli Niemand mit 
dér Unkenntniss dér gescliehenen Uebertragung 
entsclmldigen.

Formulái’ A )

P ririle g in  msgesueh.

Löbliche Stadtgemeinde, (Magistrat) Comitats-Bebörde, 
k. n. Statthalterei, (Kreisamt, Delegation,) oder Hochlöb- 
liches k. ung. Ministerium für Ackerbau, Industrie und 

Handel, Budapest. (K. k. Handelsruinisterium in Wien.)
Ich (Wir) N. N. (Vor- und Zunaine, Charakter,Wohn- 

ort des oder dér Privilegirten) zeige (zeigen) hiermit an, 
eine neue Entdeckung (Erfindung, Verbesserung) gemacbt 
zu habén, welche in dér Wesenheit darin besteht, dass 
(hier hat die Dartsellung derselben zu folgen, ohnejedoch 
eine genaue Angabe dér einzelnen wesentliclien Bestand- 
theile anzuführen, welehe für die Beschreibung vorbelial- 
ten bleiben).

Die genau naeh Vorsclirift des Gesetzes abgefassten 
Besclireibungen werden in dér Nebenlage beigesclilossen.
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(Falls die Geheimhaltung derBeschreibung gewünscht 
wird, so hat dér Gesuchssteller dies ausdrücklich im Ge- 
suche zu verlangen, und wenn Zeichnungen, Modellé und 
Muster beigehracht werden, ist dies mit genauer Angabe 
dér Anzahl dér Stücke anzusetzen. —  Z. B. wünsclie ich 
(■wir) die Geheimhaltung meiner (unserer) Beschreibung.)

Auf diese angezeigte und vorscliriftsmássig beschrie- 
bene Entdeckung (Erfindung, Verbesserung), welehe ich 
(wir) Unterzeichneter (unterzeichnete) Privilegiumswerber 
nach besten Wissen und Gewissen für neu und im Sinne 
des Gesetzes privilegirbar haltén, suche ich (wir) hiermit 
um ein solches Privilégium auf die angezeigte Entdeckung 
(Erfindung, Verbesserung) in dér Art, wie die selbe in dér 
beigesc-hlossenen,versiegelten Beschreibung dargestellt ist, 
unter den gesetzlichen Bedingungen auf (z. B. ein Jahr) an, 
zu welcliem Ende anbei das Certificat über die richtig er- 
folgte Bezahlung dér vorgeschriebenen Taxe angeschlossen 
wird, zűr Sicherung meiner (unserer) Prioritiitsansprüche.

(Őrt dér Austellung, Ausstellungsdatum.)
(Unterschrift, Unterschriften.) .

Form ular B)
(50 kr. Stempel.)

Privilegiums-Besclireibung zu meiner (unserer) Erfindung 
(oder Verbesserung) an Balance-Waagen. Meine (unsere) 
Erfindung besteht in dér von 14 Schneiden statt dér bis- 
lier üblichen 12 Schneiden, welclie Schneiden laut dér bei- 
geschlossenen Zeichnung a) b) an beiden Seiten dér Bal­
ken dér Art angebracht sind, dass das Einspielen dadurch 
erleichtert wird, und die Empfindlichkeit dér Waage be- 
deutend erhöht wird.

Als Neu meiner (unserer) vorliegenden Erfindung, 
Verbesserung,) ist die Anbringung dér zwei Schneiden, 
ferner das Herstellen dér Lagerkerne aus polirtem Stalil- 
guss und die erliöhte Empfindlichkeit dér Waage.

(Unterschrift, Unterschriften.)
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F o r n m la r  C)
Verlangerungs-Gesucli.

(50 kr. Stempel.)
Hohes k. u. k. Handelsministerium!

Lant dér unter A. und B. angeschlossenen Privi- 
legiumurkunde ddto —  1877. —  Z. vurde mir (uns) 
ein ausschliessendes Privilégium auf die Verbesserung 
dér Balance-Waagen auf die Dauer eines Jahres ertheilt 
d. i. bis 1877. —

Vor Ablauf dieser Frist, stelle icli, unter Anschluss 
dér Quittung über die riclitig bezahlte Privilegiumstaxe 
C. die Bitté:

Die Frist meines obigen Privilégiuma auf das zweite 
Jahr (oder auf das 2., 3. und 4. Jahr) d. i. bis — zu ver- 
liingern.

(Őrt dér Ausstellung, Dátum.)
(Unterschriít, Unterschriften.)

Form ular D)
(íesncli um líebert raguiig eines Privileginms.

(50 kr. Stempel.)
Hohes k. u. k. Handelsministerium !

Laut dér unter A. beigeschlossenen Cessionurkunde 
(ddto Budapest, —  1877) hat mir (uns) N.N. das ilnn am 
—  1867. Z.) verliehene Privilégium auf die (Benennung 
des Privilegiums) vollkommen (oder theilweise) übertra- 
gen. leli (wir) stellen demgemáss, unter Anschluss dér 
Original-Privilegiumsurkunden, die Bitté: die Uebertra- 
gung des in Bede stehenden Privilegiums und das hier- 
über Nöthige im Sinne des Gesetzes zu veranlassen.

(Őrt dér Ausstellung, Dátum.)
(Unterschriít, Unterschriften.)
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